
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1950/5/22 2Ob305/50
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 22.05.1950

Norm

UWG §2 C1

Rechtssatz

Eine ö.entliche Ankündigung, worin ein Adressenbuch zur Kundenwerbung "besonders verläßlich" oder gar als "das

verläßliche" hingestellt wird, verstößt gegen § 2 UWG, wenn sich ihre Richtigkeit nicht beweisen läßt.

Entscheidungstexte

2 Ob 305/50

Entscheidungstext OGH 22.05.1950 2 Ob 305/50

Veröff: SZ 23/165
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